
Bebauungsplan der Gemeinde Steineroth für das Teilgebiet
iiVor der Steinert - lln der Spitze''

gemäß $ 9 des BBauG.vom 23.6.196o'(BGBI.l.S.341).
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Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes iet in verbin-
dung mit diesem Text maßöoebbend für die zu seiner Verwirklichung
zu treffenden ltaßnahmen zur Bodenordnung ($$ 45 - 84 des BBauG.
vom 23 .6 . 196o) .
Folgende lE€aße und Punkte der zeichnerischen ])anstellung sind für
die {Jbertragung in die 'wirklichkeit verbindlich:

Straßenbrei-ben
Straßenbegrenzungs].innen
Baal.inter
/abstände von vorhandenen ]?unkten .
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Das zu erschli.eßende Baugebiet liegt westlich der l,andstraße 287 in
Richtung Elkenroth im Anschluß an den Ol"tsrand . ])ie genaue Umgrenzung
Lst im Bebauungsplan durch eine graue L:i.nie markiert und die betrof-
fenen F].urstücke sind in der Satzung aufgeführt . Das Baigebieb ist
als ''Allgemeines Wohngebiet" gemäß Paragraph 4 der Baunutzun81sverord-
nung vom 2ö.ö.i9öZ vorgesehen.
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i)ie Mindestgrö13e flip ein Baugrundstück beträgt 5oo Quadratmeter

Zur Ordnung der Bebauung '-'rita folgendes festge]-egt :
[. ])ie Bebauung erfolgt in offener IBauweise. ])as zulässige Maß der

bau].lehen Nutzung beträgt gem . Paragraph ]-? der Baunutzungsveroz'd-
nung 4/to der Grundstücksf].gehe . l)ie Geschoßflächenzahl beträgt
o,7. Für die Abstände zwischen den Gebäuden und Straßen ge]-ten
Baulinien . Für alle angel:en Abstände sind die Richtli.den der ]ban-
desbbauol'dnung maßgebend . Die Gebbäude dürfen nur innerhalb der alge
gebbenen IBaugrenze errichtet werden .

2. .Für a]]e Gebäude gi].t die zwei- oder dreigeschossige Bauweise.
Das ist so zu verstehens daß Kellergeschosse) die im Rlittel mehr
a]-s },2o m übel: del? angrenzenden Geländeoberfläche hinausragenl
auch als ein Geschoß gelten. Wird das Dachgescho13 ausgebaut und
h t ägt ihre nutzbare '-'iolunfläche mehr a]s 2/3 der Grundfläche ]!=g
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g : ! : lä: ::g l$:?: %!gB g'.:i::!s :3}',?g.'i= ?:"
1 . Geschoß = Ke].lergeschaß, wie vorgeitlg beschl'leben,
2 . 'i".. ". -; "ü. Erdgeschoß
3. r 8 ebautes Dachgeschoß wie voi'sei.tig be-schrieben.

Die bergseitige Oberkante dea Erdge8choßfußbodens über dem angrenzen-
den Gelände darf ni.cht mehr als o,4o m übel' dem Gelände liegen. Die
talseitige Oberkante des Eldgeschoßfußbodens über dem angrenzenden Ge-
lände ergibt sich au8 dem Geländever]auf, ao].l abel' 3,oo m nicht über-
steigen, ggf. i.st daa Gelände entsprechend aufzufüllen.. l./ird ein
Drempe]. vorgesehen, ao kann di.e Höhe einsch].. Fußpfette o,4o bis o.8o
m betr'Üben.

Für die Gebäude Bi.nd Satteldächer mit Dachneigungen von ]'d. 35o vor.
gebeten, wobei. eine Neigung zwischen 30o und 4oo zu]äasi.g ist. A].s
Dacheindeckung Bo].].en Schiefer, duzlkel engobierte Pfannen, dunk].er
Zementasbest oder in Farbe und Struktur Blei.chwertiges Material ver-
wandt werden.

Dachgaupen sind nur bei Dachnelgungen von 4oo und ausgebauten Dachge-
schoß zulässig. Sle diirfon höchstens 1/3 der Fz,ontbreite einnehmen und
nicht weiter a].s 3,oo m an die Gi.ebel heranreichen. G]ebe].räume sind
vom Giebel. aus zu be]ichten . Die {Prauf].i.n.ie darf durch Dachauföbauten
ni.cht unterbrochen werxien .

Di.e Verwendung von Blech, Pappe) roten Z]ege]n oder del'g].eichen ala
BedacbungBmatei'ia]. , sowie die Verkleidung der Außenwände mit derarti-
gen Mater[a[ ist unzu].essig
Gem. Paragraph 12 (2) und 14 der Baunutzun8sverordnung sind Garagen
und Nebenanlagen, die dem Nutzwigszweck der i.m Baugebiet gelegenen
Grundstücke dienen und seiner Eigenart nicht wider'sprechen, zulässj.g .
bVo Wohngebäude in einem Abstand von 5soo n und mohr zur Straße stehen.
oder es durch die geneigten Ge]ändeverhä].tni.sso bedingt ist, sind ein
gebaute, angebaute oder Einzelgaragen nicht an dle Baulini.e gebunden
und b.finnen vorgezogen werden . Bedingung ist Jedoch, daß zwi.schen Garage
und Straße ei.n PKW-Abste]].platz verblei.bt . Del' Wagen muß in jedem Falle
von der Straße abgestellt werden können. Für Gal'aBeR, die an das
Wohnhaus angebaut werden) gelten für die abel'kanne des Erdgeschoßi'uß-
bodens Über den angrenzenden Gelände die g].eichen Bestimmungen wie für
da Wollnhaus . Wi-pd bei. fallenden Ge]ände eine Einzel.harare frei
stehend in einen größeren
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;rö:Bgreln Abstand von der Straße errichtet, so darf ihre talseitig
Oberkante des Erdgeschoßfußbodens über dem angrenzenden Gelände l,o
m nicht überschreiten, da sich sonst ein sc]kuma].er hoher Baukörper
ergibt.
Sofern freistehende Ke].lergeschosse nicht zu lifohnzwecken ausge-
baut werden, ist die .äußere ansicht dieser Kellergeschosse durch
Einbau entsprechender Fenster, sowie durch Putzgestaltung bzw.
Verb]-endung einem 'dfolmgeschoß anzugleichen .
Für das Baugebiet ist die Putzbauweise in ihren verschiedenen
Variationen zugelassen, ferner Verb]eädung mit nicht g].asierten
K].imre.rn
Die Grundstücke sind gegen die Nachbarflurstücke und zu den
Straßenzügen möglichst durch lebende Hecken einzu:frieden.
Besteht ausnahmsweise die Notwendigkeit eine Mauer mit Zaun
anzulegen, so darf die blauer nicht höher als 3o cm über dcm
3e[ände-bzw. der Straße--]-legen und--der Zahl die Höhe von otto m
nicht überschreiten. ])ie Vorgärten sind als Ziergärten auszu-
bilden und zu unterha].ten. Bei der Anlage von Gärten9 Hecken
Niauern lmd Zäunen so].] sich der a]]-gemei.nen Gestaltung des
Straßenzuges angepaßt werden . Dartznter ist nicht zu verstehen,
daß a]].es gleich wii'd, viel.mehr sollen krasse gestalterische
Gegensätze vermieden werden.

Ifasserversorgung und Abwässerbesei.tagung :
Trink- und Brauchwasser wird durch eine Rohrverlängerung der zen-
tra].en rüasserversorgungsan].age der Gemeinde in das Baugebiet
glebracht. Die GcHGiDdu hat oberhalb des Baugebietes bereits ei.ne
Wassersalmelanlage gebaut .

Für die Abwässerbeseitigwig beabsichtigt die Gemeinde einen
!(an.alisationsplan mib zentraler Kläranlage aufzustellen .
Die Landstraße 287 i.st bereü.ts kana].isi.ert . Hier sollen die
Abwässer des Baugabbietas durch Kanal].eitungen eiiuEiünden . Im Be-
Bauungsp].an sind die notvrendi.gen .Leitungen eingetragen .

Das Gebiet des Bebauungsplanes liegt in verliehene.i ]3erBwerksfeldern
Es besteht somit di-e Mög]-i.chkeit, daß bei Äusschachtungsarbeiten für
die Errichtung der Grundmauern Senklöcher freigelegt werden, die be-
sondere Umsicht el'i'prderlich machen . In solchen Fällen empfiehlt es

ch, unverzüglich das IBergamt zu verständigehs damit notfalls
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beratend nitgewirkt werden kann.
Die Baul stegen sind darauf hinzuv/eisen, daß im Falle eines etwa
später ei.n einem Hause auftretenden Bel'gschadens kei-n Ersatzan-
spruch an den Bergwerksbsitzer gestellt vrerden kann .

Steineroth) den ./:s -. 9: . 4?t'E
Gemeindeverwaltung Steineroth

- Bürgermeister -

Genehmigt .
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Ausfertigung: . .
Dieser Bebauungsplan wurde in der vorliegenden Fassung vom Gemeinderat der
OrtsgemeindeSteinerothalsSatzungbeschlossen. .... .- .
Die Ortsgemeinde Steineroth hat in der Sitzung vom 25.03.2010 beschlossen, den

Bebauungsplan neuijn Kran zu setzerLäß $ 10 Abs. 3 Satz l BauGB angeordnet

Steineroth.den 12.04.2019


